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RS OGH 1924/3/11 2Ob165/24
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1924

Norm

ABGB §988

EheG §80

Rechtssatz

Hat sich in einem Scheidungsvergleich der Ehemann zu einer Unterhaltsleistung in einem bestimmten prozentuellen

Anteil seiner jeweiligen Dienstesbezüge verp6ichtet, so berechtigt die Tatsache der seither eingetretenen

Geldentwertung die Ehefrau an sich noch nicht zu dem Begehren auf Erhöhung des Unterhaltsbeitrags.

Entscheidungstexte

2 Ob 165/24

Entscheidungstext OGH 11.03.1924 2 Ob 165/24
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